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1. Einleitung

Die gegenwärtige „Corona-Krise“ hat dem Digitalisierungsprozess 
zusätzlichen Auftrieb gegeben. Homeoffice, mobiles Arbeiten und 
gewünschtes „social distancing“ erfordern auch für die Buchfüh-
rung Prozesse, die eine flexible Bearbeitung ermöglichen. Eine 
Voraussetzung hierfür ist die Verwendung von originär digitalen 
Belegen oder hilfsweise die Verwendung digitalisierter ursprüng-
lich papiergebundener Belege (Digitalisate1). In der Neufassung 
des  BMF-Schreibens „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterla-
gen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ vom 
28.11.20192 wird der Prozess der Erzeugung von Digitalisaten als 
„bildliche Erfassung von Papierdokumenten“3 bezeichnet. 

Da gleichzeitig aber immer noch Papierdokumente verwaltet und 
aufbewahrt werden, steigen die Aufbewahrungskosten, da zusätz-
lich ein digitales Archiv vorgehalten werden muss. Des Weiteren 
haben die GoBD die Aufbewahrungsfrist für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens um deren Nutzungsdauer verlängert. Ein An-
stieg der Kosten ist somit absehbar. Das „ersetzende Scannen“ 
kann einen Beitrag dazu leisten, diese Kosten nicht weiter anstei-
gen zu lassen.

Mit der technischen Möglichkeit, Papierdokumente mittels ei-
nes Scanners, eines Smartphones etc. in eine Bilddatei (zum 
Beispiel eine PDF-Datei) umzuwandeln, steht allen Unterneh-
men eine preiswerte Möglichkeit zur Verfügung, papiergebunde-
ne Dokumente zu digitalisieren. Wird dieses Verfahren zu einem 
frühen Zeitpunkt angewandt, können damit die – in den GoBD 
formulierten – Anforderungen der Finanzverwaltung zur Beleg- 
sicherung und -aufbewahrung erfüllt werden. Beim Einsatz eines 

1 Die elektronische Datei des gescannten Papierdokuments wird als Digitalisat  
bezeichnet.

2 BMF-Schreiben vom 28.11.2019, BStBl. I S. 1269

3 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden der Begriff „scannen“ verwendet.
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entsprechenden Archivsystems und einer entsprechenden Ver-
fahrensdokumentation müssen die Mehrheit der Buchungsbelege 
zukünftig nicht mehr in Papierform aufbewahrt werden. Dies re-
duziert den finanziellen und zeitlichen Aufwand durch geringere 
Archivflächen und Prozesskosten.

Eine individuelle Verfahrensdokumentation (siehe auch 
7. Schritt: Verfahrensdokumentation und Kontrollsystem), in der 
gemeinsam mit Ihrer Steuerberaterin4 die Arbeits- und Scanpro-
zesse	definiert	und	festgehalten	werden,	ist	eine	wichtige	Vor-
aussetzung für das ersetzende Scannen im Unternehmen.

2. Vorgehensweise beim ersetzenden Scannen

Nachfolgend wird der Prozess der Einrichtung und Durchführung 
des ersetzenden Scannens in sieben Schritten erläutert. Bei der 
Durchführung des Gesamtprozesses kann Sie Ihre Steuerberaterin 
beraten und unterstützen.

1. Schritt: Auswahl der Dokumente

Zunächst ist von der Unternehmerin festzulegen, ob das Verfah-
ren für alle anfallenden aufbewahrungspflichtigen Dokumente oder 
nur für solche gelten soll, die Belegcharakter haben. Dokumente 
also, die der Dokumentation von Geschäftsvorfällen dienen, die 
handels- oder steuerrechtlich buchführungs- bzw. aufzeichnungs-
pflichtig im Sinne der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
sind.5 Gleichzeitig sollte festgehalten werden, dass das Verfahren 
nur bei originär papiergebundenen Dokumenten anwendbar ist. 
Elektronische Dokumente müssen im Originalformat aufbewahrt 
werden. Wird z. B. eine E-Mail ausgedruckt und anschließend ge-
scannt, erfüllt dies die steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten 

4 Im Folgenden wird das generische Femininum verwendet. Dieses schließt die Ange-
hörigen aller Geschlechter ein.

5 Die Ausführungen beziehen sich im Folgenden ausschließlich auf solche Belege. So-
mit bleiben insbesondere nicht handels- oder steuerrechtliche Fragen ausgeklammert.
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nicht. Werden auf einem ausgedruckten elektronischen Dokument 
anschließend aufbewahrungspflichtige Vermerke etc. angebracht, 
so handelt es sich bei diesem „ergänzten“ Dokument um ein zu-
sätzliches, jetzt papiergebundenes Dokument, das mit dem elektro-
nischen Dokument verbunden werden muss.

Anschließend müssen die betroffenen Dokumente in analoger An-
wendung der „Technischen Richtlinie – ersetzendes Scannen“ (RE-
SISCAN) des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) einer Schutzbedarfsanalyse unterzogen werden. Bei 
dieser Analyse muss festgestellt werden, welche Dokumente – trotz 
eventuell erfolgten Scannens – nicht vernichtet werden dürfen und 
daher gesondert in Papierform aufzubewahren sind. 

Dabei sind folgende Gesichtspunkte, ergänzt um unternehmens-
spezifische Anforderungen, zu beachten:

 � Eröffnungsbilanzen, Abschlüsse und bestimmte Unterlagen 
nach Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 163 des Zollkodex der Uni-
on dürfen aufgrund steuer- beziehungsweise handelsrechtli-
cher Regelungen nicht vernichtet werden.6

 � Bei Notarverträgen und anderen Dokumenten mit Urkunden-
charakter muss beachtet werden, dass dieser in der Regel nicht 
auf das Digitalisat übergeht. Diese Dokumente sollten daher 
(zusätzlich) in Papierform aufbewahrt werden.

 � Des Weiteren muss beachtet werden, dass physische Eigen-
schaften (Wasserzeichen usw.) des Dokuments nicht auf das Di-
gitalisat übertragen und bestimmte Merkmale (z. B. eigenhän-
dige Unterschrift bei einer Bürgschaftserklärung) auf diesem 
nicht nachprüfbar sind. Diese Reduzierung der Beweiskraft 
sollte bei wirtschaftlich bedeutenden Dokumenten dazu führen, 
dass die Originale nicht vernichtet werden.

6 § 257 Abs. 3 HGB und § 147 Abs. 1 Nr. 4a i. V. m. Abs. 2 AO
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 � Werden die Belege für ein Vorsteuervergütungsverfahren be-
nötigt, sollte eine Vernichtung frühestens nach Abschluss die-
ses Verfahrens vorgenommen werden. Dabei sind ebenso wie 
in dem Fall, dass die Belege nach ausländischen Vorschriften 
aufbewahrt werden müssen, die ausländischen Vorschriften zu 
beachten. Diese Dokumente sind auszusondern und einer ge-
sonderten individuellen Behandlung zuzuführen.

 � Vor der Digitalisierung sind die Dokumente – wie auch sonst üb-
lich – auf ihre Echtheit zu prüfen. Bei Zweifeln ist von einer Di-
gitalisierung dieses Dokuments zunächst abzusehen. Erst nach 
erfolgter Klärung kann der Prozess fortgesetzt werden.

2. Schritt: Zeitpunkt und Ort der Digitalisierung

 � Zeitpunkt

Bezogen auf den Vorgang der Digitalisierung und der langfris-
tigen Archivierung kann der Scanprozess zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt vorgenommen werden. 

Dabei sollte beachtet werden, dass – nach Meinung der Finanz-
verwaltung – der Aufzeichnungs- bzw. Buchführungspflichti-
ge innerhalb von zehn Tagen nach Eingang oder Entstehung 
der Belege Maßnahmen ergreifen muss, um die Belege gegen 
Verlust zu sichern und ihre Vollständigkeit zu gewährleisten. 
Das Scannen und die digitale Aufbewahrung ist eine der im 
BMF-Schreiben erwähnten Möglichkeiten zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung. Erfolgt das Scannen zu einem späteren Zeit-
punkt, sind daher zeitnahe, zusätzliche Maßnahmen zur Beleg- 
sicherung und Belegaufbereitung der Papierdokumente not-
wendig. Zur Vermeidung dieses zusätzlichen Aufwandes emp-
fiehlt es sich in vielen Fällen, die Digitalisierung zu einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt durchzuführen.
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Praxistipp

Zur Realisierung einer möglichst hohen Arbeits- und Kosten- 
ersparnis sollte der Scanprozess im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Posteingang, spätestens jedoch inner-
halb von zehn Tagen nach diesem Zeitpunkt, erfolgen. 

Nach dem Scannen sind die Papierbelege entsprechend der 
festgelegten zukünftigen Behandlung (Vernichtung oder zusätz-
liche papiergebundene Aufbewahrung) abzulegen. Dabei muss 
sichergestellt werden, dass diese Belege nicht aus Versehen ein 
weiteres Mal digitalisiert werden.

Ausnahme

Wird der Papierbeleg nach dem Scannen nicht der weite-
ren Bearbeitung entzogen, so muss zum Abschluss dieser 
Bearbeitung geprüft werden, ob dieser Beleg nochmals zu 
scannen ist. Dies ist dann der Fall, wenn auf dem Papier-
dokument im Anschluss an den Scan-Vorgang rechtlich 
relevante Bemerkungen, Ergänzungen usw. angebracht 
werden, die auf dem elektronischen Dokument nicht vor-
handen sind. Das im Rahmen dieses (zweiten) Digitalisie-
rungsprozesses entstandene Digitalisat muss mit dem ur-
sprünglichen Scanobjekt verbunden werden.

 � Ort

Der Prozess des Scannens wird häufig durch gesondert ein-
gerichtete organisatorische Einheiten des Unternehmens 
durchgeführt. Diese Einheiten können sowohl im Bereich des 
Rechnungswesens, als auch bei der Posteingangsverarbeitung 
angesiedelt sein. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den 
Prozess des „zentralen“ Scannens auf eine externe Dienstleis-
terin (zum Beispiel auch auf die Steuerberaterin) auszulagern.
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Mit der Neufassung der GoBD wird ausdrücklich das (zentra-
le) ersetzende Scannen im Ausland erlaubt, wenn dieses im 
Zusammenhang mit einer genehmigten Verlagerung der elek-
tronischen Buchführung erfolgt.7 Da eine Verlagerung in einen 
anderen Staat der Europäischen Union nicht mehr genehmi-
gungspflichtig ist,8 bedarf es für das Scannen im anderen EU-
Staat auch keiner Genehmigung.

 � mobiles Scannen

Findet der Prozess der bildlichen Erfassung mittels eines mo-
bilen Geräts (z. B. eines Smartphones) im direkten Kontext der 
Belegentstehung durch den „Verursacher“ des Geschäftsvorfalls 
statt, wird dieser Prozess als mobiles Scannen bezeichnet. Ein 
solches mobiles Scannen liegt beispielsweise vor, wenn unmit-
telbar nach einer dienstlichen Übernachtung der Rechnungsbe-
leg von dem Außendienstmitarbeiter mit einem mobilen End-
gerät in Verbindung mit einer speziellen App digitalisiert und 
an das Belegarchiv zur weiteren Verarbeitung (Buchung oder 
Bezahlung) gesandt wird.

Soweit diese Belege im Ausland entstanden sind oder empfan-
gen wurden, können sie auch dort (also im Ausland) direkt digi-
talisiert werden.9

3. Schritt: Digitalisierungsprozess

Festzulegen sind zunächst die für das Scannen verantwortlichen 
Personen und die eingesetzte Soft- und Hardware. Wird der Digita-
lisierungsprozess nicht im direkten zeitlichen und örtlichen Zusam-
menhang mit dem Posteingang, sondern durch einen Dritten (z. B. 
in der Steuerberatungskanzlei) durchgeführt, muss sichergestellt 
werden, dass die Belege bis zu diesem Zeitpunkt nicht verloren 
gehen. 

7 BMF-Schreiben vom 28.11.2019, Rz. 136, Absatz 4

8 § 146 Abs. 2a AO

9 BMF-Schreiben vom 28.11.2019. Rz. 136 Absatz 3



7

Ersetzendes Scannen – Abschied vom Papier

Bei der Auswahl der eingesetzten IT-Systeme müssen folgende 
Fragen berücksichtigt werden:

Die Finanzverwaltung verlangt farbiges Scannen nur dann, „wenn 
der Farbe Beweisfunktion zukommt (z.  B. Minusbeträge in roter 
Schrift, Sicht-, Bearbeitungs- und Zeichnungsvermerke in unter-
schiedlichen Farben)“.10 Liegen solche Dokumente nicht oder nur 
selten vor, kann in der Regel auf ein farbiges Scannen verzichtet 
werden. Dies beschleunigt den Scan-Vorgang und reduziert den 
Speicherbedarf.

Eine elektronische Signatur und ein Zeitstempel werden seitens 
der Finanzverwaltung ebenfalls nicht verlangt. Für die Erhöhung 
der Beweiskraft empfiehlt es sich jedoch, ein Verfahren zu verwen-
den, das den Zeitpunkt des Archivierens und die handelnde Person 
festhält und nachvollziehbar macht. 

Hinweis

Bei den DATEV-Produkten, die das ersetzende Scannen unter-
stützen (DATEV Unternehmen online und DATEV DMS) können 
diese Daten nachvollzogen werden.

Bereits vor der Speicherung der Digitalisate im Archivsystem soll-
te, unmittelbar im Anschluss an den Scan-Vorgang, geprüft wer-
den, ob die Dokumente vollständig, lesbar und genau einmal di-
gitalisiert wurden. Soweit dabei Fehler festgestellt werden, ist der 
Scan-Vorgang für die betroffenen Dokumente zu wiederholen bzw. 
sind die Duplikate zu löschen. 

Wird, aufgrund des Beleganfalls, von einer Vollprüfung abgesehen, 
ist im Fehlerfall die Prüfung (Stichprobe) auszuweiten.

10 BMF-Schreiben vom 28.11.2019, Rz. 137
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Soweit es sich um systematische Fehler (z. B. aufgrund der einge-
setzten Hardware) handelt, muss zunächst die Fehlerursache doku-
mentiert und behoben werden.

Zusätzliche Anforderungen ergeben sich beim Einsatz des mobilen 
Scannens:

 � Die eingesetzten (mobilen) Endgeräte und die genutzte App 
müssen gegen unberechtigte Benutzung gesondert geschützt 
werden.

 � Soweit die Digitalisate direkt in den Rechnungslegungsprozess 
einfließen, muss die Person des Digitalisieres eindeutig identi-
fizierbar sein.

 � Insbesondere bei nicht personalisierten Belegen (Kleinbetrags-
rechungen) und bei Ein-Personen-Dienstreisen kommt der an-
schließenden Kontrolle der ersetzend gescannten Papierdoku-
mente, schon aus betriebsinternen Gründen, eine besondere 
Bedeutung zu. Es muss daher gewährleistet sein, dass die Pa-
pierbelege bis zur (stichprobenhaften) Kontrolle sicher verwahrt 
und zugänglich sind. Auch die Implementierung eines Vier-Au-
gen-Prinzips ist in der Regel unverzichtbar.

4. Schritt: Archivierung

Im Anschluss an den Scanprozess ist das Digitalisat endgültig zu 
speichern. Bei dieser Archivierung ist der Grundsatz der Unverän-
derbarkeit zu beachten: 

„Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Wei-
se verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr 
feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorge-
nommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie 
ursprünglich oder erst später gemacht worden sind“ (§ 146 Abs. 4 
Abgabenordnung).
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Dieser auch in § 239 Absatz 3 HGB formulierte Grundsatz für die 
Buchführungen und Aufzeichnungen gilt für alle Informationen, 
die einmal in den Prozess eingeführt wurden und somit auch für 
die Digitalisate. Die Ablage im Dateisystem erfüllt diese Anforde-
rungen ohne weitere technische und organisatorische Sicherungs-
maßnahmen nicht. Sie ist daher regelmäßig für die digitale Lang-
zeitarchivierung nicht geeignet.

Die Anforderung der Finanzverwaltung, dass die Daten im gesam-
ten Aufbewahrungszeitraum lesbar und maschinell auswertbar 
sein müssen, ist bei der Wahl des Archivierungssystems ebenfalls 
zu beachten.

Elektronische Dokumente sollen des Weiteren mit einem unverän-
derbaren Index, der deren Verwaltung sicherstellt, versehen wer-
den. Auf einen solchen Index kann allerdings verzichtet werden, 
wenn durch organisatorische Maßnahmen die Verwaltung und die 
Überprüfbarkeit in angemessener Zeit gewährleistet sind. 

Hinweis

Bei den oben erwähnten DATEV-Produkten werden die Doku-
mente beim Eingang in das jeweilige Archivierungssystem in-
dexiert und können auch über diesen Index verwaltet werden. 
Zusätzlich bestehen weitere Such- und Verwaltungsmöglich-
keiten. Der Grundsatz der Unveränderbarkeit ist (bei DATEV 
Unternehmen online in der Standardkonfiguration) ebenfalls 
gewährleistet.

5. Schritt: Weitere Verarbeitung

Bei einer frühzeitigen Archivierung erfolgt die eigentliche Verbu-
chung der Geschäftsvorfälle im Anschluss an die Archivierung. Da 
das Digitalisat an die Stelle des ursprünglichen Papierbeleges ge-
treten ist bzw. tritt, sollte diese Verbuchung anhand des digitalen 
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Dokumentes erfolgen. Dabei findet dann eine (weitere) Kontrolle 
der Digitalisate auf Lesbarkeit und Vollständigkeit statt. Auch das 
Fehlen von Belegen kann so festgestellt werden.

Belege sind mittels eindeutiger Merkmale mit den Buchungen 
bzw. Aufzeichnungen zu verbinden. Diese müssen im gesamten 
Aufbewahrungszeitraum eine progressive und retrograde Prü-
fung11 ermöglichen. Bei dem Einsatz einer entsprechenden Archi-
vierungs- und Buchhaltungssoftware kann diese Vorschrift durch 
unmittelbare und unveränderbare Verknüpfung des digitalisierten 
Belegs mit der Buchung erfüllt werden. Gleichzeitig erhält der Bu-
chungssatz so die von der Verwaltung geforderte „hinreichende 
Erläuterung des Geschäftsvorfalls“.

Beachtet werden muss bei der weiteren Bearbeitung, dass,

a) wenn die Belege zum Beispiel durch eine OCR – Erkennung mit 
weiteren Informationen angereichert oder ergänzt werden, die-
se Informationen mit dem ursprünglichen Digitalisat verbunden 
werden müssen und aufbewahrungspflichtig sind,

b) wenn bei dieser Bearbeitung Buchungsvermerke, Indexierun-
gen, Barcodes, farbliche Hervorhebungen usw. auf dem Digita-
lisat angebracht werden, dies keinen Einfluss auf die Lesbarkeit 
des Originalzustands haben darf.

Hinweis

Die für das ersetzende Scannen und die Finanzbuchführung 
vorgesehenen DATEV-Produkte ermöglichen eine Verknüp-
fung von Buchungssatz und Digitalisat und erfüllen die ge-
nannten Voraussetzungen.

11 „Die progressive Prüfung beginnt beim Beleg, geht über die Grund(buch)aufzeich-
nungen und Journale zu den Konten, danach zur Bilanz mit Gewinn- und Verlust-
rechnung und schließlich zur Steueranmeldung bzw. Steuererklärung. Die retrograde 
Prüfung verläuft umgekehrt“ (BMF-Schreiben vom 28.11.2019, Rz. 33).
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6. Schritt: Vernichtung der Papierbelege

Der letzte Schritt bei der praktischen Durchführung des ersetzen-
den Scannens ist die endgültige Vernichtung der Papierbelege. 
Diese erfolgt periodisch zu einem festgelegten Zeitpunkt. Dabei 
sollte der Abgabezeitpunkt der Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
oder anderer Meldungen berücksichtigt werden. 

Es ist außerdem zu gewährleisten, dass vor der Vernichtung der 
Papierbelege eine – zur Wiederherstellung des Datenbestandes 
geeignete – Datensicherung der Digitalisate erfolgt ist und die im 
Original aufzubewahrenden Dokumente (1. Schritt: Auswahl der 
Dokumente) der potenziellen Vernichtung entzogen wurden. 

Überlegenswert ist, insbesondere wenn vorher das Vier-Au-
gen-Prinzip nicht realisiert wurde, vor der Vernichtung eine (weite-
re) Stichprobenkontrolle auf Lesbarkeit und Vollständigkeit durch 
eine weitere Person durchzuführen. 

Die Freigabe zur Vernichtung sollte immer durch den Unternehmer 
selbst oder einen beauftragten Sachverständigen erfolgen und do-
kumentiert werden.

Praxistipp

 � Vernichtung – nach erfolgter Datensicherung – erst einen 
Monat nach Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung.

 � Stichprobenkontrolle der Digitalisate mittels der origina-
len Belege durch eine nicht direkt am Scanprozess betei-
ligte Person.
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7. Schritt: Verfahrensdokumentation und Kontrollsystem

Die durchzuführenden Maßnahmen und Handlungen der Schrit-
te 1. bis 6. sind in einer schriftlichen Verfahrensdokumentation12 
zu beschreiben. Diese Verfahrensdokumentation, in der Sie ge-
meinsam mit Ihrer Steuerberaterin die Arbeits- und Scanpro-
zesse	definieren	und	festhalten,	ist	unabdingbar	Voraussetzung	
für ersetzendes Scannen im Unternehmen.

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und der Deutsche Steu-
erberaterverband e.  V. (DStV) haben hierfür eine Muster-Verfah-
rensdokumentation erstellt, die im Einklang mit Sinn und Zweck 
der Technischen Richtlinie RESISCAN steht. Diese Muster-Verfah-
rensdokumentation ist online bei der DATEV und dem DStV ver-
fügbar. Ergänzend wurde zwischenzeitlich ein Fragenkatalog (FAQ) 
auf den Seiten von BStBK und DStV online verfügbar gemacht. 

Bei einer auf Basis der Muster-Verfahrensdokumentation erstellten 
individuellen Verfahrensdokumentation werden die Anforderungen 
der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 28.11.2019, Rz.  136 
bis 141) erfüllt. Die zu beschreibenden Schritte lassen sich sche-
matisch wie folgt darstellen:13

12 Die Finanzverwaltung spricht in diesem Zusammenhang von einer Organisationsan-
weisung, siehe BMF-Schreiben vom 28.11.2019, Rz. 136

13 Abbildung aus der Muster-Verfahrensdokumentation zum ersetzenden Scannen  
(Version 2.0, Stand 29.11.2019) erarbeitet durch BStBK und DStV
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Wie daraus ersichtlich ist, muss, ergänzend zu den bereits beschrie-
benen Maßnahmen, ein Kontrollsystem eingerichtet und in der 
Verfahrensdokumentation beschrieben werden. Dieses Kontroll- 
system ist Bestandteil des von der Finanzverwaltung geforderten 
internen Kontrollsystems zur Erstellung eines GoBD-konformen 
Rechnungswesens. Gegenstand der Prüfungen sind auch die ein-
gesetzten IT-Systeme einschließlich der Funktionsfähigkeit der Da-
tensicherung. Die Kontrollen der Einhaltung der technischen und 
organisatorischen Vorgaben sollten sowohl fallweise, als auch re-
gelmäßig durchgeführt werden.

Werden bei diesen Kontrollen Probleme und Abweichungen fest-
gestellt, sind diese zu protokollieren. Anschließend müssen Anpas-
sungen des Verfahrens bzw. der Arbeitsweise oder der Verfahrens-
dokumentation vorgenommen werden. 

Hinweis

Bei Änderung der Verfahrensdokumentation ist diese zu ver-
sionieren und mit den entsprechenden Gültigkeitsvermerken 
aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist bemisst sich nach 
der der betroffenen Daten.

3. Zertifizierung

Eine Zertifizierung des eingesetzten Verfahrens ist nicht erforder-
lich. Seitens der Finanzverwaltung wird sogar darauf hingewiesen, 
dass Zertifikate Dritter für sie keine Bindungswirkung haben und 
dass sie keine eigenen Zertifikate erteilt. 

Allerdings könnten aus Zertifikaten (auch für Teilprozesse und ein-
zelne eingesetzte Komponenten) gegebenenfalls zivilrechtliche An-
sprüche gegen den Aussteller abgeleitet werden.
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4. Ausblick

Mit der Technischen Richtlinie RESISCAN sowie der Muster-Ver-
fahrensdokumentation von BStBK und DStV stehen die Grundla-
gen zur Verfügung, um auch bei den kleinen und mittleren Betrie-
ben das ersetzende Scannen zum Standard zu machen. In diesem 
Zusammenhang sind auch die positiven Stellungnahmen aus der 
Finanzverwaltung, insbesondere in dem BMF-Schreiben vom 
28.11.2019 zu den GoBD, zu begrüßen, da sie zusätzliche Rechtssi-
cherheit für die am Prozess Beteiligten schaffen.

Die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse und die 
Ausweitung der elektronischen Rechnungsstellung führen zwar zu 
einem Rückgang der papiergebundenen Dokumente, die Betriebe 
müssen sich jedoch darauf einstellen, in einer noch nicht absehba-
ren Zeitspanne in einer „hybriden“ Welt zu leben. Hier bietet das 
ersetzende Scannen eine Möglichkeit, den dadurch hervorgerufe-
nen Kostenanstieg zu begrenzen und die Digitalisierung der eige-
nen Prozesse voranzutreiben.

Mit Unterstützung Ihrer Steuerberaterin kann es durch das erset-
zende Scannen auch kleinen und mittleren Betrieben gelingen, die 
Bürokratielasten abzubauen und sich modernen Technologien zu 
öffnen. 
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